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Ansuchen um

|_| Bauplatzklärung gemäß § 12 BGG

|_| Änderung eines Bauplatzes § 24 BGG

[bookmark: _Hlk212110239]|_| Änderung bescheidmäßig festgelegter Bebauungsgrundlagen
      gemäß § 24a BGG

Grundeigentümer								  □ Zutreffendes bitte ankreuzen
	Vor- und Zuname, Bezeichnung der juristischen Person	Geburtsdatum

[bookmark: Text5][bookmark: Text27]     	     


	Anschrift

     


	Tel. Nr. (tagsüber erreichbar)

     

	E-Mail-Adresse

     




Ausführungsort der baulichen Maßnahme / Baustelle
	Grundstück Nr., Einlagezahl, Katastralgemeinde

Gst Nr.:      	EZ:      	KG:      


	Objektadresse

     




Beschreibung:
	
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| neuer Bauplatz

|_| Änderung eines bestehenden Bauplatzes
     Kurze Beschreibung: 
          
          

|_| Änderung der Bebauungsgrundlagen
     Kurze Beschreibung: 
          
          

	
im Flächenausmaß von       m²

Bescheid vom      , Zl.:      




Bescheid vom      , Zl.:      







Mit der Unterfertigung des Ansuchens durch den (die) Grundeigentümer wird gleichzeitig bestätigt, dass auf dem gegenständlichen Bauplatz keine Zweitwohnung, kein Handelsgroßbetrieb, Beherbergungs-großbetrieb oder Seveso-II-Betrieb errichtet wird.






[bookmark: Text13]     
Ort, Datum	Unterschrift der/des Grundeigentümer/s


Unterlagen zum Ansuchen:
☐ planliche Darstellung (Pläne M 1:500) der zu schaffenden Bauplätze, mit Einzeichnung der für ihre
    Aufschließung erforderlichen Verkehrsflächen  von einer hierzu gesetzlich befugten Person (zB Geomerter)
    verfasst (3-fach)
☐ Darstellung des natürlichen Geländes mit den erforderlichen Höhenangaben - Höhenpunkte, erforderlichenfalls
    Schichtenlinien (3-fach)
[bookmark: _Hlk212112933]☐ Grundbuchsauszug, nicht älter als drei Monate oder gegebenenfalls der Nachweis eines Rechtstitels, der für
    die grundbücherliche Einverleibung des Eigentumsrechtes am Grundstück geeignet ist
☐ Nachweis der Möglichkeit der Herstellung einer entsprechenden Wasser- und EnergieVersorgung sowie
    Abwasserbeseitigung und Angaben über die Bodenbeschaffenheit der Grundfläche
Bundesgebühren: Alle Ansuchen und Beilagen sind mit den üblichen Bundesgebühren zu vergebühren und werden erst mit
                              Bescheid vorgeschrieben.
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